
Landeshauptmann

DR. ERWIN PRÖLL

Herrn
Präsidenten des NÖ Landtages
Mag. Edmund Freibauer

Sehr geehrter Herr Präsident!

Lieber Freund!

Zur Anfrage der Abgeordneten Mag. Weinzinger und Mag. Fasan vom 14. März 2001,

Ltg. 616/A-4/115-2001, muss ich darauf hinweisen, dass gemäß der Landesverfassung 

jedes Mitglied des Landtages lediglich befugt ist, die Mitglieder der Landesregierung über 

alle Angelegenheiten der Landesvollziehung zu befragen. Gegenständliche Anfrage der 

vorgenannten Abgeordneten betrifft allerdings die mittelbare Bundesverwaltung und kann 

aus diesem Grunde nicht beantwortet werden.

Mit besten Grüßen

ST. PÖLTEN, AM 26. März 2001
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